
 
 
Tiefe Einschnitte bei Sozialleistungen nach dem SGB II, SGB XII, 
SGB VI, Wohngeld ( WoGG), Bundeselterngeld ( BEEG) und 
Kinderzuschlag ( BKGG) geplant 
 
SGB II oder Hartz IV: 
 
- Vollständige Anrechnung des Elterngeldes für Hartz IV- Bezieher, die keiner 
versicherungspflichtigen Tätigkeit nachgehen 
 
- Wegfall des befristeten Zuschlags für den Übergang vom ALG I ins ALG II 
bzw. in Hartz IV 
 
 
SGB XII 
 
- Auch Beziehern von Sozialhilfe wird das Elterngeld als Einkommen 
angerechnet 
 
SGB VI 
 
- Wegfall der Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicheung 
 
BEEG 
 
-  Elterngeld für Bezieher von Sozialhilfe, Hartz IV und Kinderzuschlag, die 
keine versicherungspflichtige Tätigkeit haben, wird als Einkommen angerechnet 
 
- Absenkung des Elterngeldes von 67 % auf bis zu 65 % des durchschnittlichen 
Nettoeinkommens bei einem  Einkommen von mehr als von 1200 € monatlich. 
 
WoGG 
 
- Der Heizkostenzuschuss nach § 12 Abs. 6 WoGG , der 2009 in der 
Wohngeldreform beschlossen wurde, wird ersatzlos gestrichen 


